
 

 

 BUWOG AG Nachbesserungsrechte 
Freiwilliges öffentliches Kaufangebot 

an die Inhaber von BUWOG AG Aktien 
Ansprüche auf eine eventuelle Nachzahlung 

ISIN: AT0000A23KB4 
 

Den Inhabern von Ansprüchen auf eine eventuelle Nachzahlung für die im Squeeze-Out auf den 

Hauptaktionär übergegangenen Aktien der BUWOG AG wird ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot 

unterbreitet. Die Ansprüche auf eine eventuelle Nachzahlung, die in der ISIN AT0000A23KB4 verbrieft sind, 

werden vom Bieter zu einem Kaufpreis von 1,65 EUR je Nachzahlungsanspruch erworben. Das Angebot 

gilt nur für Stückzahlen von mindestens 100 Nachzahlungsansprüchen je Erwerbs- und 

Übertragungsvorgang. Der Käufer gewährt zusätzlich ab einer Übertragung von 100 Rechten eine 

Depotübertragungspauschale von 20 EUR. Die Frist, innerhalb der das Verkaufsangebot abgegeben 

werden kann, endet am 07.05.2021. Es gilt österreichisches Recht, Gerichtsstand ist Wien. Die Anwendung 

des § 934 ABGB gilt als und wird wegen des aleatorischen Elementes wechselseitig ausgeschlossen. Der 

Bieter behält sich vor, durch eine weitere Veröffentlichung die Ablauffrist für das vorliegende freiwillige 

öffentliche Kaufangebot vorzeitig als beendet zu erklären. Davon wird der Bieter insbesondere dann 

Gebrauch machen, wenn sich während der Angebotsfrist in dem zur Bestimmung einer eventuellen 

Nachbesserung anhängigen Überprüfungsverfahren oder durch andere Faktoren die 

Nachbesserungsansprüche als wertlos herausstellen sollten. 

 

Inhaber von Nachzahlungsansprüchen, die diese zu obigen Bedingungen verkaufen wollen, werden 

gebeten, dies bis zum Ende der Angebotsfrist gegenüber Rechtsanwalt Dr. Christian Boyer, Praterstern 

2/1.DG, 1020 Wien, Fax +43-1 216 04 77, mail@nachbesserung.at, zu erklären. Die Rechtsanwaltskanzlei 

wird das Verkaufsangebot innerhalb von 7 Werktagen per Email, Fax oder Brief bestätigen und dadurch 

den Kaufvertrag bindend schließen. Die Übertragung der Nachbesserungsrechte durch den Verkäufer im 

Wege der Depotbank erfolgt innerhalb von 7 Werktagen nach Vertragsabschluss. Der Kaufpreis wird 

innerhalb von 7 Werktagen nach Eingang der Nachbesserungsrechte überwiesen. Es wird empfohlen, die 

unter www.nachbesserung.at erhältlichen Vordrucke „Verkaufsangebot“ und „Übertragungsauftrag“ zu 

verwenden. Die Vordrucke können auch unter Tel. +43-1-216 74 97 angefordert werden. 

 

Wien, 21.04.2021 

Rechtsanwalt Dr. Christian Boyer 


